
Hundekontrolle

Meldepflicht

Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, Hunde, die älter als 3 Monate sind, innert 10

Tagen bei der Gemeinde und bei der zentralen Datenbank AMICUS anzumelden

(www.amicus.ch). Alle in der Schweiz wohnhaften Hundehaltenden müssen in der nationalen

Hundedatenbank Amicus registriert sein.

AMICUS

Ersthundehalter/-innen müssen sich vor Übernahme des Hundes bei der Wohngemeinde melden.

Diese erfasst ihre Personalien in der zentralen Hundedatenbank AMICUS. Die erstmalige Registration

des Hundes in AMICUS wird durch einen Schweizer Tierarzt vorgenommen. 

Welpen müssen in den ersten drei Monaten vom Tierarzt einen Mikrochip implantiert erhalten. Wird

ein Hund aus dem Ausland eingeführt, so muss dessen Kennzeichnung innerhalb von 10 Tagen nach

der Einfuhr von einem Tierarzt überprüft lassen werden. Der Tierarzt registriert anschliessend in

beiden Fällen den Hund in Amicus.

Gemeinde Nürensdorf

Die Anmeldung bei der Gemeinde können Sie nach der Registrierung bei AMICUS mit folgenden

Unterlagen vornehmen:

Anmeldeformular

Kopie Impfausweis / Hundepass

Allfällige Kursnachweise

Innert einer zehntägigen Frist sind Amicus zudem folgende Mutationen zu melden:

Weitergabe (z.B. Verkauf oder Schenkung)

Übernahme (z.B. Kauf oder Geschenk)

Export und Tod des Hundes

Dies kann entweder über www.amicus.ch oder über die kostenlose Applikation animundo erfasst

werden. Sobald das Amicus-Konto mit animundo verbunden wurde, können die registrierten Hunde

und die elektronische ePetCard eingesehen, sowie Halterwechsel und Vermisstmeldungen verwaltet

werden. Zudem bietet animundo weitere zahlreiche praktische Funktionen rund um das Haustier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.animundo.ch. Für die Meldung bei der Gemeine kann das

Abmeldeformular ausgefüllt und eingereicht werden.

Namens- und Adressänderungen müssen direkt der Einwohnerkontrolle bekanntgegeben werden.

Mutationen wie Halterwechsel sowie der Tod des Hundes sind bei der Gemeinde und bei der

Datenbank AMICUS ebenfalls innert 10 Tagen zu melden (www.amicus.ch). Für die Meldung bei der

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amicus.ch%2F&data=05%7C02%7Cceline.haselbach%40nuerensdorf.ch%7Cc7354057430748fd18f408ddbedaafad%7Ce8aec420eaa141ac996d5c341e9a040b%7C0%7C0%7C638876568646498606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xx5Cv%2BiDYkpw%2BzWmM3775Cd%2BPkuAa84%2BRTeGlUHnCJA%3D&reserved=0
https://www.nuerensdorf.ch/public/upload/assets/2911/Anmeldeformular%20Hund.pdf?fp=2
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft8758bf5e.emailsys1a.net%2Fc%2F93%2F8771200%2F11796%2F0%2F26973507%2F395%2F710525%2F75d85b58de.html&data=05%7C02%7Cceline.haselbach%40nuerensdorf.ch%7C87b18d03029a4cc52c6208de7aa41e0d%7Ce8aec420eaa141ac996d5c341e9a040b%7C0%7C0%7C639083042461249347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=N7FprcgltaY7HfMEthMFnQ3IGDjsqEXB1qEk8%2BSfo5E%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft8758bf5e.emailsys1a.net%2Fc%2F93%2F8771200%2F11796%2F0%2F26973507%2F395%2F710534%2F1bad78cad8.html&data=05%7C02%7Cceline.haselbach%40nuerensdorf.ch%7C87b18d03029a4cc52c6208de7aa41e0d%7Ce8aec420eaa141ac996d5c341e9a040b%7C0%7C0%7C639083042461266947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tPRiIK7oVbwKifyXYw5%2FCKzdRT5Zg6wY%2BbN%2BB3ZuKaU%3D&reserved=0
https://www.nuerensdorf.ch/public/upload/assets/2913/Abmeldeformular%20Hund.pdf?fp=2
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amicus.ch%2F&data=05%7C02%7Cceline.haselbach%40nuerensdorf.ch%7Cc7354057430748fd18f408ddbedaafad%7Ce8aec420eaa141ac996d5c341e9a040b%7C0%7C0%7C638876568646512066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4%2F8nbQbx%2B%2FQOBUwPVNL0JlXRIcsc4I%2B%2FvliZ%2B%2FIRXhM%3D&reserved=0


Gemeinde kann das Abmeldeformular ausgefüllt und eingereicht werden.

Änderungen ab 2026 für bestehende Hundehalter

Wer bereits einen Hund besitzt, kann diesen wie bisher über www.amicus.ch verwalten oder alternativ

die kostenlose Applikation animundo nutzen. Sobald das Amicus-Konto mit animundo verbunden

wurde, können die registrierten Hunde eingesehen, Weitergabe (z.B. Verkauf oder Schenkung),

Übernahme (z.B. Kauf oder Geschenk) und Tod des Hundes gemeldet, sowie Vermisstmeldungen

verwaltet werden. Die bisherige PetCard kann nicht mehr nachbestellt werden, sondern steht als

elektronische ePetCard auf animundo zur Verfügung. Zudem bietet animundo weitere zahlreiche

praktische Funktionen rund um das Haustier. Weitere Informationen finden Sie unter

www.animundo.ch.

Namens- und Adressänderungen müssen direkt den Einwohnerdiensten bekanntgegeben werden.

Änderungen der Hundedaten sind über den Tierarzt zu erfolgen.

Haftpflichtversicherung

Halterinnen und Halter müssen für Hunde jeglicher Grösse und Rasse eine Haftpflichtversicherung mit

einer Deckungssumme von mindestens CHF 1 Mio. abschliessen, welche auch die Hundehaltung

einschliesst. Ein Nachweis der gültigen Haftpflichtversicherung muss vorgewiesen werden können,

sofern er verlangt wird.

Hundeabgaben

Die jährliche Hundeabgabe beträgt CHF 130.00 pro Tier. Die jährliche Rechnungsstellung erfolgt

jeweils Ende Februar / Anfang März. Bei Todesfällen zwischen dem 1. Januar und 30. Juni wird der

Betrag um 50 % reduziert, was eine Abgabe von CHF 65.00 ergibt. Bei Todesfällen nach dem 30. Juni

erfolgt keine Rückerstattung.

Hundeausbildung für alle Hunde

Theoriekurs für neue Hundehaltende und Wiedereinsteigende

Wer noch nie oder seit mehr als zehn Jahren keinen Hund gehalten hat, muss einen Theoriekurs

besuchen. Dieser vermittelt Grundlagen zu Pflichten, Verantwortung und artgerechter Haltung und

schliesst mit einer Prüfung ab. Der Kurs dauert im Schnitt zwei Stunden und ist frühestens ein Jahr

vor und spätestens zwei Monate nach der Hundehaltung oder dem Zuzug in den Kanton zu

absolvieren.

Der Theoriekurs ist verpflichtend für Hundehaltende, die in einer Zürcher Gemeinde leben und für

mindestens drei Monate einen Hund halten. Keine Pflicht zur theoretischen Ausbildung besteht für:

https://www.nuerensdorf.ch/public/upload/assets/2913/Abmeldeformular%20Hund.pdf?fp=2
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft8758bf5e.emailsys1a.net%2Fc%2F93%2F8771200%2F11796%2F0%2F26973507%2F395%2F710525%2F75d85b58de.html&data=05%7C02%7Cceline.haselbach%40nuerensdorf.ch%7C87b18d03029a4cc52c6208de7aa41e0d%7Ce8aec420eaa141ac996d5c341e9a040b%7C0%7C0%7C639083042461284132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=odAUZRNzlqDbnMHlfgYv%2FigHT1KNHVccMgx75gA5aPM%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft8758bf5e.emailsys1a.net%2Fc%2F93%2F8771200%2F11796%2F0%2F26973507%2F395%2F710536%2F88f723e14d.html&data=05%7C02%7Cceline.haselbach%40nuerensdorf.ch%7C87b18d03029a4cc52c6208de7aa41e0d%7Ce8aec420eaa141ac996d5c341e9a040b%7C0%7C0%7C639083042461301172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=M49VZVAea0mjWseZQ1tYZLzaAjsK%2FyezgD2pB7J1DhU%3D&reserved=0


Personen, die in den letzten zehn Jahren einen Hund für mindestens sechs Monate in Folge

gehalten haben,

Personen, die den Hund von der Ehepartnerin, dem Ehepartner oder ihrer Lebenspartnerin,

ihrem Lebenspartner übernehmen, wenn der Hund seit mindestens sechs Monaten im

gemeinsamen Haushalt lebt,

sehbehinderte Personen, die einen Blindenführhund einer von der Invalidenversicherung

anerkannten Blindenführhundeschule übernehmen.

Praktischer Ausbildungskurs für alle Hunde

Alle Hundehaltende müssen einen praktischen Ausbildungskurs absolvieren, unabhängig von der

Grösse oder Rasse ihres Hundes. Der Kurs umfasst mindestens 6 Lektionen reduziert, um eine

unabhängig von der Hunderasse einheitliche und praxistaugliche Ausbildung zu gewährleisten. Die
Ausbildung soll die Halterinnen und Halter zur Grunderziehung des Hundes befähigen und das

sichere Führen des Hundes auch in anspruchsvollen Alltagssituationen ermöglichen. Sie kann ab dem

sechsten Lebensmonat des Hundes begonnen und muss innerhalb eines Jahres nach der Übernahme

des Hundes abgeschlossen werden. Für den erfolgreichen Abschluss der praktischen Ausbildung

müssen die vorgegebenen Lernziele erreicht werden. Ist dies nicht der Fall, sind weitere Lektionen

erforderlich.

Keine Pflicht zur praktischen Hundeausbildung besteht

für Personen, die einen Hund halten, der bei seinem Erwerb oder beim Zuzug der Person in den

Kanton älter als zehn Jahre ist,

für Personen, die in den Kanton zuziehen, wenn sie eine praktische Hundeausbildung

absolviert haben, die gemäss Bestätigung des Veterinäramts gleichwertig ist,

für Personen, die den Hund von der Ehepartnerin oder ihrem Ehepartner oder ihrer

Lebenspartnerin oder ihrem Lebenspartner übernehmen, wenn der Hund seit mindestens sechs

Monaten im gemeinsamen Haushalt lebt,

für Personen, die gemäss §16 d Abs. 1 eine Bewilligung als Hundeausbildnerin oder

Hundeausbildner haben,

bei Hunden, die für den Sicherheitsdienst der Polizei oder einer Strafvollzugsanstalt oder beim

Grenzwachtkorps eingesetzt werden oder für einen solchen Einsatz vorgesehen sind,

bei vom Bundesamt für Umwelt anerkannten Herdenschutzhunden.

Das Veterinäramt kann eine Person auf Gesuch von der praktischen Hundeausbildung befreien, wenn

sie

aus gesundheitlichen Gründen die Ausbildung nicht absolvieren kann,

einen kranken oder verhaltensauffälligen Hund hält, mit dem keine praktische Hundeausbildung

durchgeführt werden kann.

Information zu Hunden der Rassentypenliste II

Seit dem 01. Januar 2010 ist die Haltung und Zucht von Hunden der Rassentypenliste II verboten. Nur

Halter mit einer gültigen Halterbewilligung dürfen den Hund weiterhin im Kanton Zürich halten.

Drittpersonen dürfen Hunde der Rassentypenliste II bis zu 30 Tage pro Jahr betreuen. Halter mit



Wohnsitz ausserhalb des Kantons Zürich dürfen sich mit ihren Hunden der Rassentypenliste II im

Kanton Zürich aufhalten, wobei für diese Hunde die Maulkorb- und Leinenpflicht im öffentlichen Raum

gilt. Für Hunde der Rassentypenliste II mit befristeten Haltebewilligungen ist vor Ablauf der Gültigkeit

ein Gesuch für eine unbefristete Haltebewilligung einzureichen. Die erforderlichen Formulare finden

Sie unter «Formulare & Merkblätter» auf der Homepage des Veterinäramts Zürich. Bei Bewilligungen

mit Auflagen kann eine Änderung beantragt werden. Das entsprechende Gesuch muss vollständig

ausgefüllt und mit den nötigen Unterlagen eingereicht werden.

Ebenfalls wurde die Rasse Rotweiler seit dem 01. Januar 2025 auf die Rassentypenliste II gesetzt. Das

Züchten, der Zuzug sowie der Erwerb dieser Rasse sind ab diesem Datum untersagt. Das Verbot

erstreckt sich auch auf Mischlinge, die einen Blutanteil von mehr als 10 Prozent eines Rotweilers

aufweisen.

Zuständige Abteilung

Abteilung Sicherheit

https://www.nuerensdorf.ch/verwaltung/verwaltungsstellen/sicherheitsabteilung.html/25/unit/21

